Von der IHK fir Niederbayern in
Passau offentlich bestellter und

. vereidigter Sachverstandiger fir
//.- B. Eng. Felix™ >IKnodlseder die Bewertung von bebauten und

Wirtschaftsingenieur unbebauten Grundsticken

kontakt@fk-sachverstaendiger.de Zertifizierter Sachversténdiger DIAZert
e« fk-sachverstaendiger.de (LF) DIN EN ISO/IEC 17024

( ) 0851/75663894
@ Brunecker Str. 6, 94036 Passau Diplom-Sachversténdiger (DIA) for

die Bewertung von bebauten und
unbebauten  Grundsticken,  fUr
Mieten & Pachten

Anscheinsgutachten

Aktenzeichen 804 K 97/24
Ermittlung des Verkehrswertes (i. S. d. § 194 Baugesetzbuch) von 36,5/1.000
Miteigentumsanteil an dem Erbbaurecht am Grundstick Fl. Nr. 594 der Gemarkung
Wurding, verbunden mit dem Sondereigentum

an der Wohnung Nr. 6 It. Aufteilungsplan,
unter der Anschrift Am Ganseacker 27, 94072 Bad FUssing

Verkehrswert (Markiwert)

nach auBerem Anschein
zum Wertermittlungs- und Qualitatsstichtag 24.07.2025

68.000,00 €

Dieses Gutachten umfasst einschl. Deckblatt und Anlagen 39 Seiten.

Es wurde in 4 Fertigungen, davon eine Ausfertigung fur den Auftragnehmer sowie
einer zusatzlichen digitalen Ausfertigung erstellt.

pdf-Fertigung

Gutachten vom 01.08.2025


mailto:kontakt@fk-sachverstaendiger.de
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1.1

Grundlagen
Allgemeine Angaben

Auftraggeber

Iweck der Wert-
ermittlung

Auftrag

Auftrag vom

Konkretisierung des
Bewertungsobjektes

Wohnfl&che

Amtsgericht Passau
Abteilung fUr Zwangsversteigerungssachen
Schustergasse 4, 94032 Passau

Zwangsversteigerungsverfahren

Zur Vorbereitung des Versteigerungstermins ist der
Verkehrswert zu schdatzen (zur Festsetzung des
Grundbesitzes gem. § 74 a Abs. 5 ZVG).

Ermittlung des Verkehrswerts (Marktwert) nach § 194
BauGB des nachstehend ndher beschriebenen
Bewertungsobjektes im fiktiv miet- und lastenfreien
Zustand.

29.04.2025

Betrachtungsgegenstand dieses Gutachtens ist das
Sondereigentum  Nr. 6 laut  Aufteilungsplan
(Wohnungserbbaurecht) im  Erdgeschoss samt
Kellerabteil Nr. 6 und Nufzungsrecht am Pkw-
AuBenstellplatz Nr. 20 im Objekt Am Gdanseacker 27,
94072 Bad FUssing.

Nicht miterfasst wird vorhandenes Zubehdr des
GrundstUckes i. S. des § 97 BGB.

ca. 46 m?

Wertermittlungsstichtag 24.07.2025

Qualitatsstichtag

Besonderheit

24.07.2025

Die Wohnung konnte von innen nicht besichtigt
werden, da der Zutritt nicht ermoglicht wurde. Die
Begutachtung kann daher nur nach ,duBerem
Anschein” erfolgen.
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1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

Voraussetzungen der Wertermittiung

Bei der Ortsbesichtigung wurden keine BaustoffprGfungen, Bauteilprofungen,
Bodenuntersuchungen und keine Funktionsprifungen gebdudetechnischer
oder sonstiger Anlagen ausgefUhrt. Alle Feststellungen des Gutachters bei der
Ortsbesichtigung erfolgten nur durch ,,Inaugenscheinnahme*.

Eine fachtechnische Untersuchung etwaiger Baumdngel oder Bauschdden
erfolgte nicht. Es wird ungeprUft unterstellt, dass keine Baustoffe, keine Bauteile
und keine Eigenschaften des Grundes und Bodens vorhanden sind, welche
eine nachhaltige Gebrauchstauglichkeit gefdhrden. Diesbeziglich wird auf
entsprechende Sachverstdndige fur Bauschdden/-mdangel verwiesen.

Eine PrOfung der Einhaltung o&ffentlich-rechtlicher Bestimmungen (einschl.
Genehmigungen, Abnahmen, Auflagen und dgl.) oder evtl. privatrechtlicher
Bestimmungen zu Bestand und Nutzung des Grundes und Bodens und der
baulichen Anlagen erfolgte nicht, da hierzu keine Bedenken/
UnregelmdaBigkeiten Anlass dazu geben.

Es wird zum Wertermittlungsstichtag ungepriUft unterstellt, dass sdmtliche
offentlich-rechtlichen Abgaben, Beitrdge, GebUhren etc., die moglicher-
weise wertbeeinflussend sein kdnnten, erhoben und bezahlt sind.

Alle Feststellungen in diesem Gutachten zur Beschaffenheit und zu
tatsdchlichen Eigenschaften der baulichen Anlagen und des Grundes und
Bodens erfolgten ausschlieBlich auf Grund auftraggeberseits vorgelegter oder
besorgter und im Gutachten aufgelisteter Unterlagen und auf Grund der
Ortsbesichtigung.

BehordenauskUinfte werden nur unverbindlich erteilt. FOr Gutachten-
ergebnisse aufgrund dieser Informationen wird keine Gewdahr Ubernommen.

Ziel der Verkehrswertermittlung ist es, einen maoglichst marktkonformen Wert
des GrundstUcks zu bestimmen, d. h. den wahrscheinlichsten Kaufpreis im
nachsten Kauffall unter der Voraussetzung verninftig handelnder
Marktteilnehmer. Dementsprechend sind Bewertung und Verfahrensauswahl
auf die wahrscheinlichste GrundstUcksnutzung nach dem ndchsten
(ndtigenfalls fiktiv unterstellten) Kauffall abzustellen.
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1.3

Verwendete Informationsquellen und Fachliteratur

Baugesetzbuch

Kleiber

Kleiber

Kleiber

BauGB - § 192 ff (Erster Teil - Wertermittlung)
56. Auflage 2024

Marktwertermittlung nach ImmoWertV 9. Auflage 2022,
Reguvis Fachmedien GmbH

ImmoWertV (2021)

Sammlung amtlicher Vorschriften und Richtlinien zur
Ermittlung des Verkehrswerts von  GrundstUcken
13. Auflage 2021, Reguvis Fachmedien GmbH

Verkehrswertermittlung von Grundsticken 10. Auflage
2023, Reguvis Fachmedien GmbH
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1.4

1.5

Zugrunde gelegte, objektbezogene Unterlagen

Vom AG Passau

Vom Grundbuchamt

Von der Haus-
Verwaltung

Recherchen

Vom Unterzeichner

Ortsbesichtigung
Datum

Teilnehmer

Inaugenscheinnahme

Aufnahmen

- Beschluss des AG Passau vom 27.04.2025

- Grundbuchauszug — Ausdruck vom 15.10.2024

- Auszug aus dem Liegenschaftskataster, erstellt am
07.03.2025

- Auszuge aus dem Aufteilungsplan sowie der
Teilungserklarung

- Jahresabrechnung 2024 vom 27.05.2025

- (Abgelaufener) Energieausweis vom 10.11.2014

- Protokolle der EigentUmerversammlung vom
08.10.2022, 02.06.2023 und 27.06.2024

- Bei der Gemeinde Bad FUssing - Bauamt

- Grundakteneinsicht beim Grundbuchamt Passau

- Auskunft aus der Kaufpreissammlung bei der
Geschdaftsstelle des Gutachterausschusses

- Eigenes Archiv
- Aufzeichnungen bei der Ortsbesichtigung

24.07.2025

Der Sachverstandige; der Schuldner erschien frotz
schrifticher Ladung nicht.

Das gegenstdndliche Bewertungsobjekt konnte nur
von auBen besichtigt werden. Lediglich die
Gemeinschaftsbereiche konnten eingesehen
werden.

Die anldsslich der Ortsbesichtigung gemachten,
digitalen Aufnahmen (12 StUck) sind diesem Gut-
achten beigegeben.
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2. Rechiliche Gegebenheiten

Das Grundstuck ist eingetragen im Grundbuch des Amtsgericht Passau,
Lweigstelle RotthalmuUnster.

2.1 Grundbuchstand (nur auszugsweise)
Grundbuch von Wurding, Band 48, Blatt 1941 (Wohnungserbbaugrundbuch)

Bestandsverzeichnis
Bezeichnung der Grundsticke u. der mit dem Eigentum verbundenen Rechte

Lfd. Nr. Fl. Nr. Wirtschaftsart und Lage GréBe (m2?)

1 36,5/1.000 Miteigentumsanteil an dem Erbbaurecht
an Grundstick WUrding Band 20 Blatt 982 BVNr. 4

594 In Wirding, Gartenland 2.146
eingetragen in Abt. II/2; auf 99 Jahre bis zum 31.10.2078;

Zustimmung des EigentUmers ist erforderlich zur VerduBerung;
Belastung mit Grundpfandrechten; Reallasten;

EigentUmer: Pfarrkirchenstiftung Wording;

gemaB Bewilligung vom 25.10.1979;

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung;
im Aufteilungsplan bezeichnet mit Nr. 6;

Pkw-Abstellplatz Nr. 20 ist zugeordnet;

Anmerkung zur Zweiten und Dritten Abteilung
Eintfragungen in Abteilung Il (Lasten und Beschrinkungen) sowie Abteilung Il
(Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden) der GrundbUcher werden in
diesem Gutachten nicht berUcksichtigt.

22 Sonstige nicht eingetragene Rechte und Lasten
Sonstige Lasten und Rechte sind dem Unterzeichner nicht bekannt; es wurden
auch diesbezuglich keine weiteren Nachforschungen angestellt.

23 Sondernutzungsrechte

Laut Grundbuchauszug ist der gegenstandlichen Einheit der Pkw-Abstellplatz
Nr. 20 (AuBenstellplatz) zugeordnet.
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24

25

2.6

2.7

2.8

Vermietung und Verpachtung

Laut Auskunft des Nachbarn steht die Wohnung seit mehreren Jahren leer.

Verwaltung nach dem WEG

BONI Immobilien GmbH, Vilshofener Str. 43, 94034 Passau.

Hausgeld/Instandhaltungsricklage

Die Wohngeldvorauszahlung betragt laut Jahresabrechnung 2024 monatlich
158,06 €, wobei fUr das Jahr 2024 trotz Leerstand eine nicht unerhebliche
Nachzahlung von 413,71 € fallig war. Weiter ist an dieser Stelle darauf
hinzuweisen, dass die Wohnungen Uber einzelne Elektroheizungen beheizt
werden bzw. eine Zentralheizung nicht vorhanden ist.

Die buchhalterische RUcklage betragt laut Jahresabrechnung 2024 zum
31.12.2024 insgesamt 55.123,12 € bzw. anteilig 1.923,66 £.

Veritragliche Vereinbarungen und Erbbauzins

Laut Erbbaurechtsvertrag vom 25.10.1979 endet das Erbbaurecht nach 99
Jahren vom 01.11.1079 an gerechnet, somit am 31.10.2078.

In der unter Ziffer 2.6 angefUhrten Wohngeldvorauszahlung ist der Erbbauzins
i. H. v. derzeit 105,22 € pro Jahr bereits inkludiert. Laut Erbbaurechtsvertrag
wurde fUr den Erbbauzins folgende  Wertsicherung  vereinbart:
~Schwankungen in der Kaufkraft des Geldes sollen in Ansehung des
Erbbauzinses in der Weise berucksichtigt werden, dass sich der Erbbauzins im
gleichen Verhdltnis erhdht oder vermindert, in welchem sich der Preisindex fur
die Lebenshaltung von 4-Personen-Arbeitnehmer-Haushalten mit mittlerem
Einkommen des alleinverdienenden Haushaltsvorstandes im Bundesgebiet auf
der Basis 1970 = 100 gegenuUber dem derzeitigen Stand erhdht oder
vermindert. Anderungen des Lebenshaltungskostenindex sollen jedoch eine
Anderung des Erbbauzinses erst dann zur Folge haben, wenn sie gegeniber
der derzeitigen Indexziffer bzw. der Indexziffer, welche der letzten Neu-
festsetzung des Erbbauzinses zugrunde lag, mindestens 5 Punkte ausmacht.
Die GrundstUckseigentUmerin réumt dem Erbbauberechtigten das Recht ein,
spatestens ein Jahr vor Ablauf des Erbbaurechts dessen einmalige Verldn-
gerung auf die Dauer von 50 Jahren zu denselben Bedingungen zu verlangen.

Planungsrechtlicher Zustand und Grundstucksqualitat

Das betroffene GrundstUck befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes ,,Thaler StraBe”. Das Baurecht richtet sich demnach nach § 30 BauGB.
Der betroffene Bereich ist als ,2WA" (Allgemeines Wohngebiet) dargestellt. Das
erschlossene und bebaute Grundstick ist nach § 3 Abs. 4 ImmoWertV als
baureifes Land einzustufen.
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3.1

Grundsticksbeschreibung

Makrolage

Das zu bewertende Objekt befindet sich im Randbereich der Gemeinde Bad
FUssing, einem Kurort im niederbayerischen Baderdreieck.

Gebietslage
Regierungsbezirk
Landkreis
Gemeindegliederung
Einwohner

Hbhe

Infrastruktur

Uberértliche Verkehrs-
anbindung

Bayern

Niederbayern

Passau

Bad FUssing mit 41 Gemeindeteilen
7.981 (Stand 31.12.2024)

ca. 320 Meter Uber Normalnull

In der Gemeinde Bad FUssing sind alle Einrichtungen
einer guten o&ffentlichen und privaten Infrastruktur
(Kindergarten, Grundschule, Einkaufsmdglichkeiten,
Arzte, Zahndrzte, Apotheken, Bank, Frisér, Backereien,
Metzgereien, Cafés, Gaststaften, Hotels etc.)
eingerichtet. Der staatlich anerkannte Kurort Bad
FUssing wird u. a. durch ein vielfaltiges Kur- und
Wellnessangebot, Thermen, 18-Loch-Golfplatz,
Rehakliniken, Wellnesshotels, einer Spielbank und
einem Freibad gepragt.

Weitere  Schulen  (Sonderschule,  Mittelschule,
Gymnasium, Férderzentrum) sowie weitere
infrastrukturelle Einrichtungen befinden sich in der
rd. 7 km entfernt gelegenen Stadt Pocking. Das
ndchste Krankenhaus befindet sich im rd. 15 km
entfernten Markt RotthalmUnster.

Alle weiteren infrastrukturellen Einrichtungen sind in
der rd. 30 km entfernt gelegenen Universitats- und
DreiflUssestadt Passau eingerichtet.

Der Anschluss an das Uberregionale StraBenwegenetz
besteht im Wesentlichen durch die Bundesautobahn
A 3, Auffahrt Pocking (ca. 12 km Entfernung) und die
BundesstraBe B 12 (ca. 6,5 km Entfernung) und ist als
durchschnittlich einzuschétzen.
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3.2

3.3

Mikrolage

Das Wertermittlungsobjekt befindet sich im Gemeindeteil Wirding, ca. 3 km
norddstlich des Gemeindezentrums Bad FUssing. In WUrding selbst sind mit
Ausnahme eines Einkaufsmarktes sowie Cafe, Backerei und Metzgerei keine
nennenswerten infrastrukturellen Einrichtungen vorhanden.

Ortliche Verkehrs-
verhdltnisse

OPNV-Anbindung

Art der Umgebungs-
bebauung

Immissionen

Lagebeurteilung

Das Grundstuck ist dreiseitig eingefasst mit drei
StraBen und wird Uber die OrtsstraBen Hartkirchener
StraBe bzw. Am Gdanseacker erschlossen.

Eine  oOffentliche  Busverbindung (Orts-  und
Baderverkehr) ist in fuBlaufiger Entfernung vorhanden.

Wohnbebauung in offener Bauweise, Gastehduser,
Beherbergungsbetriebe.

Keine.

Ruhige, landliche Wohnlage mit Lagegunst zum
B&derdreieck bzw. zu den Thermen in Bad FUssing.

Grundsticksbeschaffenheit, Bebauung, Grenzverhaltnisse

GrundstUcksgroBe
Zuschnitt

Art der Bebauung
Topografie

Bodenbeschaffenheit/
Altlasten

AuBenanlagen

2.146 m2,

UnregelmdaBiger GrundstUckszuschnitt.
Mehrfamilienwohnhaus mit Tiefgarage, Trafostation.
Nahezu eben.

Bodenbeschaffenheit, Untergrundverhdlinisse, even-
tuelle  Alflasten und eventuelle unterirdische
Leitungen zu untersuchen ist nicht Gegenstand des
Auftrages dieses Gutachtens. UngeprUft wird unter-
stellt, dass keine besonderen, wertbeeinflussenden
Boden- und Baugrundverhdltnisse, insbesondere
keine Kontamination, vorliegen. Ein begriondeter
Verdacht auf relevante, schddliche Verun-
reinigungen (Altlasten) besteht nicht.

Gartnerische  Gestaltung des Grundstuckes mit
Wiesenfldche, BUschen, StrGduchern und Hecken-
bepflanzungen; betonierte Tiefgaragenabfahrt mit
seiflicher Betonwand, Hauszugang mit Beton- bzw.
Waschbetonplatten, asphaltierte Stellpléatze,
Uberdachter Fahrradabstellplatz etc.
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Grenzverhdltnisse Die aufstehenden Gebdude befinden sich augen-
scheinlich innerhalb der katastermdBigen Grenzen.
Ein Uberbau ist nicht bekannt oder ersichtlich.

3.4 ErschlieBung
Das gegenstandliche GrundstUck ist vollsténdig durch die ausgebauten und
asphaltierten OrtsstraBen erschlossen. Strom-, Wasser-, Abwasser-, Telefon- und
SAT-Anschluss sind vorhanden. Im Rahmen dieser Wertermittlung wird davon
ausgegangen, dass zum Stichtag keine ErschlieBungsbeitrdge mehr offen sind.

3.5 Strukturdaten/Demographische Entwicklungen

Strukturdaten fiir den Landkreis Passau

Bewvblkerung Bt Fliche

Hache 1.530,0% km?
Einwohner [31.12.2023) 197863 Q
Bevilkerungsvorausherechnung (2022 bis 2042) +4,7 %

Arbeitsmarkt & Bildung

Arbeitslosenquote (lahresdurchschnitt 2023) 3.2 0% o
Sazialversicherungspflichtig beschiftigte Arbeitnehmer [30.08.3023) G3.740 Q
Verarbeitendes Gewerbe 14.002 ]
Baugewerbe 6.766 (%]
Handel 9,633 L~ ]
Gastgewerbe 3816 O
Werkehr Bt Lagere 3.255 Lx]
Sonstige Dienstleister 20,593 L]
Einpendler (30.06.2023) 16.743 (%)
Auspendler (30.06.2023) 34.745 L]
IHE-Auszubildende (31122023 1.472 o
Meugintragungen 593 0

Einkommen, BIP & Bruttowertschépfung

‘erfiighares Einkommen je Einwohner 2022 254594 EUR L]
Kaufkraft 2024 (Index Deutschland=100) 959 2
Bruttoinlandsprodulet 20232 10349 Mic. EUR L]
Bruttowertschapfung 2022 6.373 Mic. EUR o
Land- und Farstwirtschaft, Fischerei 195 Mio. EUR g
Produzierendes Gewerbe 2.554 Mic. EUR 2
Dienstleistungen 3624 Mic. EUR 0

Unternehmen & Gewerbeanzeigen 2023

IHE-Mitgliedsunternehmen 15.484 9
Gewerbeanmeldungen 1.798 (%)
Unternehmensinselvenzen 14 0

Betriche 180 (A ]
Umsatz (in 1.000) 1671644 EUR =]
Exportquote 40,1 s Q

Stand: Dezember 2034 Quellen: Bayerisches Landesami Tir Statistik, Agentur fir Arseit, IHK Meederbayemn, MB Recesech
Die Pfeile symboiisizren die Versindznang zum Vorjahreszeitrsum. Eine Haftung fir die inhaltliche Richtigkeit kann nicht Ubemommen werden.
Weiterfihrende Strukturdaten finden S auf unszrer Homepage: www.ihk-nisdeshayem.de{strukturdaten

Die wichtigsten Strukfurdaten fUr den Landkreis Passau kdnnen aus der
eingefugten Ubersicht (Auszug aus Strukturdaten Stand Dezember 2024, IHK
Niederbayern) bzw. dem Internet entnommen werden.
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4.1

4.2

Gebaudebeschreibung
Allgemeines

Gebdaudeart Mehrfamilienwohnhaus, bestehend aus Keller-
geschoss mit Tiefgarage, Erdgeschoss, Obergeschoss
sowie Dachgeschoss und insgesamt ca. 30
Wohneinheiten sowie 15 Tiefgaragenstellpl&tzen.

Baujahr Um 1980.

Nutzung Wohnnutzung, wobei der Uberwiegende Teil der
Wohnungen zu Urlaubs- bzw. Ferienzwecken genutzt
wird.

Anmerkung zur Baubeschreibung

Die Baubeschreibung beschrdnkt sich auf die wesentlichen, dominanten
Ausstattungsmerkmale; sie nimmt nicht fur sich in Anspruch, eine I0ckenlose
Aufzéhlung der gesamten Einzelraumausstattungen zu sein. Beschreibungen
der nicht sichtbaren Bauteile beruhen auf AuskUnften, vorgelegten
Unterlagen oder Uberwiegend Annahmen (Besichtigung der Wohnung nur
von auBBen moglich). Im Zusammenhang mit der Objektbeschreibung wird auf
die beigefugten Fotoaufnahmen und Planauszige verwiesen.

Rohbau, Fassade und Ausbau allgemein

Konstruktionsart Massivbauweise
Fundamente Beton bzw. Stahlbeton
AuBenwdnde Beton- bzw. Stahlbetonwdnde im Keller, ansonsten

Ziegelmauerwerk

Innenwdénde Mauerwerk, tiw. leichte Zwischenwdnde
Geschossdecken Stahlbeton
Balkone Betonkragplatten mit Stahl-/Holzgel&nder
Treppen Betontreppe mit Natursteinbelag und Stahlgeldnder
Dach Dachkonstruktion:  Holz

Dachform: Satfteldach

Dachdeckung: Flachpfannen
Fassade Wandputz mit Anstrich

Spenglerarbeiten In verzinkter AusfGhrung
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4.3

Abdichtungen

Innenputz

Wand- / Decken-
behandlung

FuBbdden

Fenster

TUren

Heizung

Sondereigentum

Nicht bekannt; vermutlich baujahrtyp. Abdichtungen
gegen aufsteigende und eindringende Feuchtigkeit

Vorhanden

Anstrich

Fliesen, Naturstein, Beton im Keller

Isolierverglaste Holzfenster mit  Kunststoffrollldden,
Stahlrahmenfenster mit Gitter- und Glasfligel im Keller

Holzfurnierte  Wohnungszugangstiren in Stahl-
umfassungszargen, Leichtmetalltiren mit Drahtglas in
den ErschlieBungsfluren, FH-TUren im Keller

Elektrische Nachtspeicher-Heizung, Warmwasser-
aufbereitung Uber Elektroboiler

Die zu bewertende Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Die Wohnung
bestent gemdB Auftellungsplan aus Diele, Abstellraum, Bad mit WC,
Wohnzimmer mit offenem Koch-/Essbereich, kleinem, offenen Schlafbereich
sowie Loggia mit Nordostausrichtung. Zur Innenausstattung kann wegen nicht
maoglicher Innenbesichtigung keine Aussage getroffen werden.
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4.4

Baulicher Zustand und Alilgemeinbeurteilung

Baumdngel, Schéden, Reparaturstau

Die Wohnanlage ist in baujahrtypischer Bauweise u. -ausstattung errichtet.
Gravierende, wertbeeinflussende Mangel oder Schdden waren am Tag der
Besichtigung in den besichtigten Allgemeinbereichen bzw. im AuBenbereich
augenscheinlich nicht erkennbar. Die bewertungsgegenstdndliche Wohnung
konnte nicht von innen besichtigt werden. Zum baulichen Zustand der
Wohnung kann dementsprechend keine Aussage getroffen werden.

Grundrisszuschnitt

GemdaB der vorliegenden Planunterlagen zweckmdaBiger Grundriss fur eine
kleine Wohnung der vorliegenden Art.

Belichtung und Besonnung
Die Wohnung bzw. die Loggia sind nachteilig nach Nordosten orientiert. Das
Bad mit WC ist innenliegend angeordnet.

Energetische Eigenschaften

Das Gebdude verfugt Uber keine besonderen, vom Gebdudealter
abweichenden, energetischen Eigenschaften und wird lediglich elektrisch
beheizt. Aus Sicht des Unterzeichnersist das Objekt als weniger energieeffizient
einzustufen.

Energieausweis

Ein (zum Stichtag bereits abgelaufener) Energieausweis gemdaB den §§ 16 ff.
Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde am 10.11.2014 erstellt. Der
Endenergiebedarf wurde hierbei mit 91,3 kWh/(m?2 x a) ermittelt.

Zusammenfassung, Marktgdngigkeit

Das Mehrfamilienhaus befindet sich im Wesentlichen noch im Zustand des
ursprunglichen Baujahrs 1980. Das Geb&ude machte am Tag der Besichtigung
einen durchschnittlichen Gesamteindruck. Unter BerUcksichtigung des seit der
Zinswende zu verzeichnenden NachfragerGckgangs, der Eigentumsform
(Wohnungserbbaurecht) sowie der unwirtschaftlichen Beheizung des
Gebdudes ist insgesamt von einer unterdurchschnittichen Nachfrage
auszugehen.
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5.1

5.1.1

Verkehrswertermittlung
Auswahl des Verfahrens (§ 6 InmoWertV)

Zur Wertermittlung sind das Vergleichswertverfahren (§24 bis 26) einschl. des
Verfahrens zur Bodenwertermittlung (§ 40 bis 45), das Ertragswertverfahren
(§8§27 bis 34), das Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39) oder mehrere dieser
Verfahren  heranzuziehen. Die Verfahren sind nach  Art  des
Wertermittlungsobjekts unter BerUcksichtigung der im gewdhnlichen
Geschdftsverkehr  bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen
Umstdnde des Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur VerfGgung
stehenden Daten, zu wdhlen; die Wahl ist zu begrinden.

Der Verkehrswert ist aus dem Verfahrenswert des oder der angewendeten
Wertermittlungsverfahren unter Wirdigung seines oder ihrer Aussagefdhigkeit
zu ermitteln.

Grundlagen des Vergleichswertverfahrens (§ 24 ImmoWertV)

Im Vergleichswertverfahren wird der Vergleichswert aus einer ausreichenden

Zahl von Vergleichspreisen im Sinne des § 25 ermittelt. Neben oder anstelle

von Vergleichspreisen kdnnen insbesondere bei bebauten Grundsticken ein

objektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor im Sinne des § 26 Absatz 1 und

bei der Bodenwertermittlung ein objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert

im Sinne des § 26 Absatz 2 herangezogen werden.

Der vorlaufige Vergleichswert kann ermittelt werden

1. Auf Grundlage einer statistischen Auswertung einer ausreichenden Anzahl
von Vergleichspreisen oder

2. Durch Multiplikation eines objektspezifisch angepassten Vergleichsfaktors
oder eines objektspezifisch angepassten Bodenrichtwerts mit  der
entsprechenden BezugsgroBe des Wertermittlungsobjekts.

Der marktangepasste vorldufige Vergleichswert entspricht nach MaBgabe

des § 7 dem vorl@ufigen Vergleichswert.

Der Vergleichswert ergibt sich aus dem marktangepassten vorldufigen

Vergleichswert und der BerUcksichtigung vorhandener besonderer objekt-

spezifischer GrundstUcksmerkmale des Wertermittlungsobjektes.

Allgemeines zur Bodenwertermittiung (§ 40 ImmoWertV)

Der Bodenwert ist ohne BerUcksichtigung der vorhandenen baulichen
Anlagen auf dem GrundstUck vorrangig im Vergleichswertverfahren nach den
§§ 24 bis 26 zu ermitteln.

Neben oder anstelle von Vergleichspreisen kann nach MaBgabe des § 26
Absatz 2 ein objektsperzifisch angepasster Bodenrichtwert verwendet werden.
Steht keine ausreichende Anzahl von Vergleichspreisen oder steht kein
geeigneter Bodenrichtwert zur VerfUgung, kann der Bodenwert deduktiv oder
in anderer geeigneter Weise ermittelt werden. Werden hierbei die
allgemeinen Wertverhdlinisse nicht ausreichend berUcksichtigt, ist eine
Marktanpassung durch marktUbliche Zu- oder Abschlége erforderlich.
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Grundlagen des Ertragswertverfahrens (§ 27 ImmoWertV)

Im Ertragswertverfahren wird der Ertragswert auf der Grundlage marktiblich
erzielbarer Ertrdge ermittelt. Soweit die Erfragsverhdltnisse absehbar wesent-
lichen Verdnderungen unterliegen oder wesentlich von den marktUblich
erzielbaren Ertrdgen abweichen, kann der Ertragswert auch auf der
Grundlage periodisch unterschiedlicher Ertr&ge ermittelt werden.

Der vorlaufige Ertragswert wird auf der Grundlage des nach den §§ 40 bis 43
zu ermittelnden Bodenwerts und des Reinertrags im Sinne des § 31 Absatz 1,
der Restnutzungsdauer im Sinne des § 4 Absatz 3 und des objektsperzifisch
angepassten Liegenschaftszinssatzes im Sinne des § 33 ermittelt.

Der marktangepasste vorlaufige Ertragswert entspricht nach MaBgabe des
§ 7 dem vorlaufigen Ertragswert.

Der Ertragswert ergibt sich aus dem marktangepassten vorldufigen Ertragswert
und der BerUcksichtigung vorhandener besonderer objektspezifischer
GrundstUcksmerkmale des Wertermittlungsobjekts.

Grundlagen des Sachwertverfahrens (§ 35 ImmoWertV)

Im Sachwertverfahren wird der Sachwert des GrundstUcks aus dem

vorlaufigen Sachwert der nutzbaren baulichen und sonstigen Anlagen sowie

dem Bodenwert ermittelt; Der vorldufige Sachwert des GrundstUcks ergibft sich

durch Bildung der Summe aus

1. dem vorlédufigen Sachwert der baulichen Anlagen im Sinne des § 36,

2. dem vorlaufigen Sachwert der baulichen AuBenanlagen und sonstigen
Anlagen im Sinne des § 37 und

3. dem nach den §§ 40 bis 43 zu ermittelnden Bodenwert

Der marktangepasste vorldufige Sachwert des Grundstucks ergibt sich durch

Multiplikation des vorlaufigen Sachwerts mit  einem objektspezifisch

angepassten Sachwertfaktorim Sinne des § 39. Nach MaBgabe des § 7 Absatz

2 kann zusétzlich eine Marktanpassung durch marktUbliche Zu- oder

Abschldge erforderlich sein.

Der Sachwert des Grundsticks ergibt sich aus dem marktangepassten

vorldufigen Sachwert und der BerUcksichtigung eventuell vorhandener beson-

derer objektspezifischer GrundstUcksmerkmale des Wertermittlungsobjekts.

Gewadbhltes Verfahren

Unter BerGcksichtigung der gegebenen Umstdnde geht der Unterzeichner
davon aus, dass zur Wertermittlung des Wohnungserbbaurechts vorrangig das
Vergleichswertverfahren anzuwenden ist, das den Markt unmittelbar
widerspiegelt und i. d. R. bei einer ausreichenden Anzahl von Vergleichs-
preisen direkt zum Verkehrswert fOhrt. Aufgrund der geringen Anzahl der
Vergleichspreise sowie der Streuung der angepassten Kaufpreise wird zur
Plausibilisierung eine Ertfragswertberechnung durchgefihrt. Die Begrindung
for das Ertragswertverfahren liegt darin, dass fUr den EigentUmer die
Verzinsung des eingesetfzten Kapitals und die damit verbundene Rendite im
Vordergrund stehf.
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5.2

Vergleichswertermittiung

Nach meinen durchgefUhrten Recherchen bei der Geschdftsstelle des
Gutachterausschuss des Landkreis Passau konnten 3 verwertbare Verk&ufe
von vergleichbaren Wohnungen aus der gegenstdndlichen Anlage in
Erfahrung gebracht werden. Die drei Objekte wurden alle nach der Zinswende
verduBert. Bei zwei der drei verduBerten Einheiten handelt es sich um
baugleiche Wohnungen mit exakt gleichem Miteigentumsanteil und folglich
auch Erbbauzins. Die Vergleichsobjekte mit ihren wertrelevanten
Eigenschaften sind nachfolgend dargestellt:

N. :E;::”" GriBe (m) Stockwerk | Zimmer Kaufprels | Kautprels/m?
I 48,00 EG 1 $0.000,00 € 1957 €
M 23 24,00 EG 1 57.400,00 € 2392€
3| unze 48,00 EG 1 £0.000,00 € 1304 €

Die Kaufpreise fur vergleichbare Objekte sind im Allgemeinen seit der
Zinswende Mitte 2022 rUckldufig, was insbesondere bei den verduBerten
Objekten mit der laufenden Nr. 1 und 2 einer zeitlichen Anpassung bedarf.

Kleinere Wohnungen erzielen im Allgemeinen hdhere Kaufpreise/m?
Wohnfl&che als gréBere, sodass dahingehend eine Anpassung erfolgt.

Zur Ausstattung der Wohnungen liegen keine Angaben vor. Weitere
Anpassungen kénnen demnach nicht durchgefUhrt werden. Auf v. a. Basis
werden die Vergleichspreise nachfolgend angepasst:

Komektw | Modifizierier

Nr. | Koufprels/m*| Komekiur Zeit Wohnfiache | Kaufprels/m’]

| | #5T € QAL 100 | AE3E
2A72€ 050 .30 | #3T €

3 |.304 € .00 100 1. 204 €
Arithmetisches Mittel 1635€
Median 1663 €
Standardabweichung 317 €
Variationskoeffizient 19,41%

+AusreiBer” (Kaufpreise, die um mehr als die zweifache Standardabweichung
vom Mittelwert abweichen) sind in der angepassten Stichprobe nicht
vorhanden. Das arithmetische Mittel und der Median liegen noch ausreichend
nahe zusammen. Alle angepassten Vergleichspreise liegen innerhalb der
zweifachen Standardabweichung um den Mittelwert. Der
Variationskoeffizient ist als gerade noch akzeptabel einzustufen.

Der vorlaufige Vergleichswert wird durch Multiplikation des arithmetischen
Mittelwertes der angepassten Vergleichspreise mit der Wohnfl&che ermittelt:

Vorlaufiger Vergleichswert 1.635,00 € x 46,00 m2 = 75.210,00 €
des Erbbaurechts rd. 75.000,00 €
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53.1

53.2

533

534

Ermittlung des Bodenwerts (§ 16 InmoWertV)
Bodenrichiwert (§ 196 BauGB)

Eine ausreichende Anzahl an Verkaufspreisen vergleichbarer GrundstUcke
konnte nicht in Erfahrung gebracht werden, sodass zur Bodenwertermittlung
ein objektsperzifisch angepasster Bodenrichtwert im Sinne des § 26 Absatz 2
ImmoWertV herangezogen wird.

Die aktuelle Bodenrichtwertkarte mit Stand 01.01.2024, herausgegeben vom
Gutachterausschuss des Landratsamt Passau, weist fur den betroffenen
Bereich einen beitragsfreien Bodenrichtwert fUr WohnbauflGdchen von
160,00 €/m? aus.

Abweichungen vom Bodenrichtwert

Anpassung an den Wertermittlungsstichtag

Die allgemeinen Wertverhdltnisse in Bezug auf unbebaute Grundsticke
haben sich aus Sicht des Unterzeichners zwischen dem Stichtag der
Bodenrichtwerterhebung und dem Wertermittlungsstichtag nicht
nennenswert verdndert, sodass auf eine zeitliche Anpassung verzichtet wird.

Der Gutachterausschuss des Landkreis Passau hat keine Abhdngigkeit des
Bodenwerts vom MaB der baulichen Nutzung festgestellt. Eine
durchschnittliche GrundstUcksgroBe des Richtwertgrundsticks wird nicht
angegeben. SelbststGndig nutzbare Grundsticksteilfldchen sind nicht
vorhanden. Weitere Anpassungen sind dementsprechend nicht erforderlich.

Objekispezifisch angepasster Bodenrichtwert 160,00 €/m?

Unbelasteter Bodenwert Grundstick Fl. Nr. 594 gesamt

160,00 €/m? x 2.146 m? = 343.360,00 €

Unbelasteter Bodenwert fur den zu bewertenden Miteigentumsanteil

Wohnung Nr. é 343.360,00 € x 36,5 / 1.000 = 12.533,00 €
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5.4.1

5.4.2

Ertragswertermittlung
Allgemeines/Mietzins

Es ist davon auszugehen, dass das gegenstandliche Objekt seit mehreren
Jahren leer steht.

Rohertrag (§ 31 ImmoWertV)

Der Rohertrag ergibt sich aus den bei ordnungsgemdaBer Bewirtschaftung und
zuldssiger Nutzung marktUblich erzielbaren Ertrdgen; hierbei sind die
tatsdchlichen Ertrdge zugrunde zu legen, wenn sie marktiblich erzielbar sind.

Die IVD Institut GmbH weist im Preisspiegel Bayern letztmalig fOr Frhjahr 2025
Schwerpunktmieten fUr den Bereich Bad FUssing aus. FUr Mietwohnungen im
Bestand und mittlerem Wohnwert wird hierbei eine Miete von 8,50 €/m?
verdffentlicht. Die Wohnungen (3 Zimmer, 70 m2 Wohnfladche, ohne Pkw
Stellplatz)  wurden nach 1950 erbaut. Untersucht wurden nur
Neuvertragsmieten. Der mittlere Wohnwert ist gekennzeichnet durch eine
»~Normalausstattung* (zentrale Heizanlage, neuzeitliche sanitére Einrichtung).
Die Wohnungen liegen in allgemeinen Wohngebieten mit gemischter
Bevdlkerungsstruktur.

Laut Abfrage vom 31.07.2025 Uber IMV-online bewegen sich die
Angebotsmieten der letzten 365 Tage fur Bestandswohnungen mit einer
Wohnfldche zwischen 35 und 60 m? in WUrding in einer Spanne zwischen
6,36 €/m2 und 13,54 €/m?2 (Durchschnittswert 9,36 €/m?2).

FUr Pkw-AuBenstellpl&tze in landlichen Lagen im Landkreis Passau werden
regelmdasig 15,00 - 25,00 € pro Monat bezahlt. Diesbezuglich sind mir mehrere
Mietverhdltnisse bekannt.

Unter BerGcksichtigung der derzeit hohen Nachfrage am Mietmarkt, derin den
einschldgigen Immobilienportalen verdffentlichen Angebotsmieten sowie der
mir bekannten Vergleichsmieten in diesem Bereich fur Wohnungen ahnlicher
Art, Lage, Beschaffenheit, Ausstattung und GroéBe wird fUr die bezugsfreie
Wohnung unter BerUcksichtigung der Elektroheizung sowie der dezentralen
Lage in Bad FUssing eine monatliche Nettokaltmiete von 8,00 €/m?2 als
marktUblich erzielbar zugrunde gelegt. Dies entspricht bei einer Wohnfl&dche
von ca. 46 m2 einer monatlichen Miete von 368,00 €.

FOr den Pkw-AuBenstellplatz wird eine marktUblich erzielbare Miete von
20,00 €/Monat in Ansatz gebracht.
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Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV)

Bewirtschaftungskosten sind die fur eine ordnungsgemdaBe Bewirtschaftung
und zuldssige Nutzung entstehenden regeimdaBigen Aufwendungen, die nicht
durch Umlagen oder sonstige KostenUbernahmen gedeckt sind. Zu den
Bewirtschaftungskosten gehéren:

Verwaltungskosten

Kosten, der zur Verwaltung des Grundstucks erforderlichen Arbeitskrafte und
Einrichtungen, die Kosten der Aufsicht und die Kosten der GeschdaftsfUhrung
sowie den Gegenwert der von EigentUmerseite persénlich geleisteten
Verwaltungsarbeit.

Instandhaltungskosten

Kosten, die im langjdhrigen Mittel infolge Abnutzung oder Alterung zur
Erhaltung des der Wertermittlung zugrunde gelegten Ertragsniveaus der
baulichen Anlagen wdhrend ihrer Restnutzungsdauer marktUblich
aufgewendet werden mussen.

Mietausfallwagnis

. das Risikko einer Ertragsminderung, die durch uneinbringliche

Zahlungsrickst@nde von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder
durch vorUbergehenden Leerstand von GrundstUcken oder GrundstUcksteilen
entstehen, die zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung
bestimmt sind,

. das Risiko von bei uneinbringlichen ZahlungsriockstGnden oder bei

vorubergehendem Leerstand anfallenden, vom EigentUmer zusatzlich zu
tragenden Bewirtschaftungskosten sowie

. das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung,

auf Aufhebung eines Mietverhdltnisses oder auf RGumung.
Betriebskosten
Im Sinne des § 556 Absatz 1 Satz 2 des Burgerlichen Gesetzbuchs

Die Bewirtschaftungskosten werden in Anlehnung an Anlage 3 der ImmoWertV
auf Basis des vom Statistischen Bundesamt festgestellten Verbraucher-
preisindex fur Deutschland indexiert, auf den Monat Oktober des Jahres, das
dem Stichtag vorausgeht. Als Ausgangswert sind in Anlage 3 ImmoWertV bzw.
in der Fachliteratur folgende Modellans&tze angegeben:

Verwaltungskosten 275,00 € j&hrlich je Eigentumswohnung
Instandhaltungskosten 9,00 €/m?2 jahrlich je Quadratmeter WohnflGche

V. a. Ausgangswerten liegt der Verbraucherpreisindex (VPI) Oktober 2001 mit
77,1 (2020 = 100) zugrunde. Der VPl zum Oktober 2024 betréagt 120,2 (2020 =
100). Die indexierten Modellansétze werden wie folgt in Ansatz gebracht:

Verwaltungskosten: Wohnung: 275,00 €x 120,2/77,1 = 429,00 €
Instandhaltungskosten: Wohnung: 9.00 €/m2x120,2/77,1= 14,00 €/m?2
Mietausfallwagnis: 2 % des marktublich erzielbaren Rohertrags

FOr den AuBenstellplatz werden keine Bewirtschaftungskosten angesetzt.
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Liegenschaftszins (§ 21 ImmoWertV)

Liegenschaftszinsstze dienen der BerUcksichtigung der allgemeinen
Wertverhdltnisse auf dem jeweiligen GrundstUcksmarkt, soweit diese nicht auf
andere Weise zu berUcksichtigen sind.

LiegenschaftszinssGtze sind Kapitalisierungszinssatze, mit denen Verkehrswerte
von Grundstucken je nach Grundstucksart im Durchschnitt marktGblich verzinst
werden. Liegenschaftszinssdtze werden nach den Grundsdtzen des
Ertragswertverfahrens nach den §§ 27 bis 34 auf der Grundlage von
geeigneten Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden Reinertrédgen
ermittelt.

Die groBte Gewdhr fur eine marktkonforme Ertragswertermittiung bieten
i. d. R. die von den GutachterausschUssen fur GrundstUckswerte aus der Kauf-
preissammlung periodisch abgeleiteten und zumeist in den von ihnen her-
ausgegebenen Grundsticksmarktberichten verdffentlichten Liegenschafts-
zinssGfze. Der Gutachterausschuss des Landkreises Passau leitet keine
Liegenschaftszinssdtze ab. Auch von den Gutachterausschissen der
benachbarten Landkreise werden keine zum  Stichtag aktuellen
LiegenschaftszinssGtze verdffentlicht.

Das Fachreferat Sachverstandige des IVD-Bundesverbandes hat letztmalig
zum Stichtag 01.01.2025 Liegenschaftszinssdtze verdffentlicht, die immer dann
eine Orientierungshilfe sind, wenn keine qualifizierten Daten vorhanden sind.
FOr Eigentumswohnungen wurde folgende mittlere Spanne der
Liegenschaftszinsstze verdffentlicht: 1.5-45%

Folgende wesentliche Umstande sind im Allgemeinen ursdchlich dafur, ob ein
Liegenschaftszinssatz am unteren oder oberen Ende der vorgenannten
Bandbreite zu verwenden ist:

Niedrigerer Liegenschaftszinssatz wenn: Hoéherer Liegenschaftszinssatz wenn:

- Bessere Lage (hdherer Bodenrichtwert) - Schlechtere Lage (niedriger Bodenrichtwert)
- Nachfrage gréBer als Angebot - Nachfrage kleiner als Angebot

- Geringeres wirtschaftliches Risiko des Objektes- Hoheres wirtschaftliches Risiko des Objektes
- Eigennutzung Uberwiegt - Kapitalanlage steht im Vordergrund

- Wachsende Bevélkerung - Abnehmende Bevdlkerung

- Je weniger Wohneinheiten im Haus - Je mehr Wohneinheiten im Haus

- Wohn-/Nutzfl&che kleiner - Wohn-/Nutzfléche gréBer

- Kirzere Restnutzungsdauer - Ldngere Restnutzungsdauer

- Niedrigere Nettokaltmiete - H6here Nettokaltmiete

- Geringeres Leerstandsrisiko - Héheres Leerstandsrisiko

- Gebdude energetisch modernisiert - Gebdude nicht energetisch modernisiert

Unter WUrdigung aller Umstdnde wird es als sach- und markigerecht
betrachtet, gemdB der o&rtichen Marktlage einen objektspezifisch
angepassten Liegenschaftszinssatz von 2,5 % zugrunde zu legen.
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5.4.6

Alter/Gesamtnutzungsdauver/Restnutzungsdauver

Alter (§ 4 Abs. 1 ImmoWertV)
Das Alter einer baulichen Anlage ergibt sich aus der Differenz zwischen dem
Kalenderjahr des maBgeblichen Stichtags und dem Baujahr.

Gesamtnutzungsdauver (§ 4 Abs. 2 ImmoWertV)

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen
eine bauliche Anlage bei ordnungsgemaBer Bewirtschaftung vom Baujahr an
gerechnet Ublicherweise wirtschaftlich genutzt werden kann.

In Anlehnung an Anlage 1 ImmoWertV wird fUr die nachfolgende Berechnung
eine Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren zugrunde gelegt.

Restnutzungsdauer (§ 4 Abs. 3 ImmoWertV)

Die Resthutzungsdauer (RND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine
bauliche Anlage bei ordnungsgemdaBer Bewirtschaftung voraussichtlich noch
wirtschaftlich genutzt werden kann. Die Restnutzungsdauer wird in der Regel
auf Grundlage des Unterschiedsbetrags zwischen der Gesamtnutzungsdauer
und dem Alter der baulichen Anlage am maBgeblichen Stichtag unter
BerUcksichtigung individueller Gegebenheiten des Wertermittlungsobjekts
ermittelt. Individuelle Gegebenheiten des Wertermittlungsobjekts wie
beispielsweise durchgefUhrte Instandsetzungen oder Modernisierungen oder
unterlassene Instandhaltungen des Wertermittlungsobjekts kdnnen die sich
aus dem Unterschiedsbetrag nach Satz 2 ergebende Dauer verldngern oder
verkurzen.

Das Gebdude wurde um 1980 errichtet und ist zum Stichtag ca. 45 Jahre alt.
Die Restnutzungsdauer verldngernde bauliche MaBnahmen wurden bis dato
nicht durchgefUhrt. Die Restnutzungsdauer wird aus der Differenz zwischen der
GND und dem Gebdudealter mit 35 Jahren in Ansatz gebracht.

Barwertfaktor (§ 34 ImmoWertV)

Der Kapitalisierung und der Abzinsung sind Barwertfaktoren auf der Grundlage
der Restnutzungsdauer und des  objekispezifisch  angepassten
Liegenschaftszinssatzes zugrunde zu legen.

Der jahrlich nachschUssige Rentenbarwertfaktor fur die Kapitalisierung
(Kapitalisierungsfaktor) ist nach der folgenden Formel zu ermitteln:
Kapitalisierungsfaktor (KF) = (gn-1)/(a™x(qg-1))

wobei g =1 + Liegenschaftszinssatz (LZ) und LZ = ZinsfuB (p)/100

Bei einem objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatz von p = 2,5 %
(vgl. Z. 5.4.4) und einer Restnutzungsdauer (n) von 35 Jahren (vgl. Ziffer 5.4.5)
errechnet sich der Barwertfaktor wie folgt:

KF = (1,025%5-1)/(1,025%%%(1,025-1)) = 23,15
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54.7

Finanzmathematische Methode

FOr die Wertermittiung des Erbbaurechts wird gemdB einschlagiger
Fachliteratur die finanzmathematische Methode angewendet.

Der Wert des Erbbaurechts setzt sich aus dem Bodenwertanteil und dem
Gebdudewertanteil zusammen.

Der Bodenwertanteil ergibt sich, wenn der erzielbare Erbbauzins unter der
angemessenen Verzinsung des Bodenwerts des unbelasteten GrundstUcks
liegt, d. h. die Differenz stellt einen geldwerten Vorteil aus Sicht des Erbbau-
berechtfigten dar. Zu seiner Ermittlung ist von der Differenz zwischen dem
erzielbaren Erbbauzins und dem am Wertermittlungsstichtag angemessenen
Bodenverzinsungsbetrag des unbelasteten GrundstUcks auszugehen. Die sich
ggf. ergebende Differenz ist mit dem entsprechenden Barwertfaktor
(Vervielfaltiger) auf die Restlaufzeit des Erbbaurechts zu kapitalisieren
(Textauszige aus Kleiber, Verkehrswertermittiung von Grundsticken, 9.
Auflage 2020, S. 2968 ff.).

Der Gebdudewertanteil des Erbbaurechts entspricht im Regelfall dem
Gebdudesach- oder Gebdudeertragswert.

Nach der WertR 06 ist der Ansatz eines Wertfaktors entfallen. DafUr ist nun wie
im Sachwertverfahren ein Marktanpassungsfaktor zu bericksichtigen.

Die Laufzeit des Erbbaurechts ist auf 99 Jahre bis zum 31.10.2078
festgeschrieben. Die Restlaufzeit zum Wertermittlungsstichtag 24.07.2025
betrdgt dementsprechend rd. 53 Jahre.

Da im gegenstdndlichen Fall die Restnutzungsdauer des Gebdudes die
Restlaufzeit des Erbbaurechts nicht Ubersteigt, ergibt sich keine Minderung des
Gebdudewertanteils des  Erbbaurechts aufgrund ggf. nicht zu
entschadigender Gebdudewertanteile. FUr diesen Fall wird der vorldufige
Ertragswert der baulichen Anlagen entsprechend den im Volleigentum
geltenden Grundsdtzen im zweigleisigen Ertragswertverfahren ermittelt, d.h.
unter  BerUcksichtigung der marktUblich  erzieloaren Miete, der
Bewirtschaftungskosten, des Bodenwerts des unbelasteten Grundstucks, der
Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen und des Liegenschaftszinssatzes.




Sachverstandigenbiro fir Inmobilienbewertung Felix Knodlsedere Az.: 804 K 97/24 Seite 24

5438

5.4.9

Bodenwertanteil des Erbbaurechts

Angemessene Bodenwertverzinsung (vgl. Ziffer 5.3.4 und 5.4.4)

12.533,00 €x2,5% 313,33 €
Vertraglicher Erbbauzins (s. ziffer 2.7) - 105,22 €
Differenz/Zinsvorteil fir den Erbbauberechtigten 208,11 €

Kapitalisierung:
Barwertfaktor bei einer RLZ von 53 Jahren und einem Zinssatz von 2,5 %:

KF = (1,025%3-1)/(1,02553x(1,025-1)) = 29,19

Barwert des Erbbauzinsvorteils/Bodenwertanteil des Erbbaurechts

208,11 €x 29,19 = 6.074,73 €
rd. 6.000,00 €

Ertragswertberechnung

Jahresrohertrag (s. Ziffer 5.4.2)

- Wohnung: 368,00 €/Monat x 12 = 4.416,00 €

- AuBenstellplatz: 20,00 €/Monat x 12 = 240,00 €

Jahresrohertrag gesamt 4.656,00 €
abzgl. Bewirtschaftungskosten (s. ziffer 5.4.3)

Verwaltungskosten 429,00 €
Instandhaltungskosten 14,00 €/m2 x 46 m2 = 644,00 €

Mietausfallwagnis 2 % aus 4.656,00 € 93,00 €

Summe Bewirtschaftungskosten (rd. 25,0 % vom Rohertrag) -1.166,00 €
Jahresreinertrag 3.490,00 €
abzgl. Bodenwertverzinsungsbetrag (s. ziffer 5.3.4)

12.533,00 € x2,5/100 = -313,00 €
Reinertragsanteil der baulichen Anlagen 3.177,00 €

Kapitalisierung

Vorlaufiger Ertragswert der baulichen Anlagen
Reinertragsanteil der baulichen Anlagen x Barwertfaktor (s. ziffer 5.3.6)

3.177,00 € x 23,14 = 73.516,00 €
zzdl. Bodenwertanteil des Erbbaurechts (s. ziffer 5.4.8) + 6.000,00 €
Finanzmathematischer Wert des Erbbaurechts 79.516,00 €

rd. 80.000,00 €
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5.5

5.5.1

552

Verkehrswert
Verkehrswertdefinition

FUr den Wert eines Grundstuckes bestehen in unterschiedlichen Gesetzen und
hochstrichterlicher Rechtsprechung Ubereinstimmmende Begriffsdefinitionen.
So ist im Baugesetzbuch BauGB § 194 der GrundstUckswert als Verkehrswert
bezeichnet und definiert (Legaldefinition):

Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem
Zeitpunkt, auf den sich die Ermitlung bezieht, im
gewohnlichen Geschaftsverkehr, nach den rechilichen
Gegebenheiten und tatsachlichen Eigenschaften, der
sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstickes,
oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne
Rucksicht auf ungewohnliche oder personliche Verhdltnisse
zu erzielen ware.

BerUcksichtigung der allgemeinen Wertverhaltnisse (§ 7 ImmoWertV)

Die BerUcksichtigung der allgemeinen Wertverhdltnisse erfolgt im
Vergleichswertverfahren bei Ermittlung des vorldufigen Verfahrenswerts
insbesondere durch den Ansatz von Vergleichspreisen, Vergleichsfaktoren
und Indexreihen, im Ertragswertverfahren bei Ermittlung des vorldufigen
Verfahrenswerts insbesondere durch den Ansatz von marktUblich erzielbaren
Ertrégen und Liegenschaftszinssdtzen.

Die allgemeinen Wertverhdltnisse wurden bei der Vergleichswertermittlung
mittels Korrekturfaktoren ausreichend berUcksichtigt.
Marktangepasster vorldufiger Vergleichswert des Erbbaurechts  75.000,00 €

Der zur Plausibilisierung mit Hilfe der finanzmathematischen Methode
ermittelte Ertfragswert wurde mit zum Stichtag marktgerechten Daten,
insbesondere einem marktUblich erzielbaren Jahresrohertrag sowie einem
marktUblichen Liegenschaftszinssatz ermittelt.

Um die finanzmathematische Methode an den GrundstUcksmarkt anzupassen
werden vereinzelt von Gutachterausschissen Markanpassungsfaktoren
(Erbbaurechtsfaktoren) verdffentlicht. Vom gegenstdndlichen Gutachter-
ausschuss und auch von den benachbarten Gutachterausschiussen werden
keine Marktanpassungsfaktoren fUr Erbbaurechte ermittelt. Im gegenstand-
lichen landlichen Bereich ist nach wie vor eine gewisse Skepsis potenzieller
Kaufinteressenten im Zusammenhang mit Erbbaurechten zu erkennen.
Aufgrund des niedrigen Erbbauzinses, der noch ausreichend langen Restlauf-
zeit des Erbbaurechts mit Verldngerungsoption, des zum Stichtag bzw. seit der
Zinswende insgesamt zu verzeichnenden Nachfragerickgangs sowie der
weiteren Vereinbarungen im Erbbaurechtsvertrag erscheint ein Marktanpas-
sungsabschlag von 10 % marktkonform. Der objektspezifisch angepasste
Erbbaurechtsfaktor wird dementsprechend mit 0,90 geschatzt, somit:
80.000,00 € x 0,90 = 72.000,00 €
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Besondere objekispezifische Grundsticksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)

Besondere objektsperzifische GrundstUcksmerkmale sind wertbeeinflussende
GrundstUcksmerkmale, die nach Art oder Umfang erheblich von dem auf dem
jeweilligen Grundsticksmarkt Ublichen oder erheblich von den zugrunde
gelegten Modellen oder Modellansatzen abweichen. Besondere objeki-
spezifische GrundstUcksmerkmale kdnnen insbesondere vorliegen bei
besonderen Ertragsverhdltnissen, Baumdngeln und Bauschd&den, baulichen
Anlagen, die nicht mehr wirtschaftlich nutzbar sind (Liquidationsobjekte) und
zur alsbaldigen Freilegung anstehen, Bodenverunreinigungen, Bodenschdatze
sowie grundsticksbezogenen Rechten und Belastungen.

Die besonderen objektspezifischen GrundstUcksmerkmale werden, wenn sie
nicht bereits anderweitig berUcksichtigt worden sind, insbesondere durch
marktUbliche Zu- oder Abschldge berucksichtigt.

Wegen nicht mdglicher Innenbesichtigung wird unter BerUcksichtigung der
aktuellen Marktlage in freier Schéatzung ein Risikoabschlag fur ggf. vorhandene
Schaden und Mangel sowie Reparatur- und Renovierungsstau i. H. v. 10 % des
marktangepassten, vorldufigen Vergleichswerts als angemessen erachtet,
somit:

75.000,00 €x0,10 = 7.500,00 €

Ableitung Verkehrswert

Der Verkehrswert des Erbbaurechts wird aus dem Vergleichswert abgeleitet.
Der zur Plausibilisierung auf der Grundlage der finanzmathematischen
Methode ermittelte, marktangepasste Ertragswert i. H. v. 72.000,00 € liegt 4 %
unter dem marktangepassten vorldufigen Vergleichswert des Erbbaurechts
und bestatigt diesen hinreichend.

Marktangepasster vorlaufiger Vergleichswert des Erbbaurechts  75.000,00 €
Besondere, objektspezifische GrundstGcksmerkmale (s. ziffer 5.5.3) - 7.500,00 €
Vergleichswert des Erbbaurechts/Verkehrswert 67.500,00 €

rd. 68.000,00 €
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Der Verkehrswert von 36,5/1.000 Anteil an dem Erbbaurecht an Grundstick
FI. Nr. 594 der Gemarkung WUrding, verbunden mit dem Sondereigentum an
der im Aufteilungsplan mit Nr. 6 bezeichneten Wohnung, unter der Anschrift
Am Gdanseacker 27, 94072 Bad FUssing wird zum Wertermittlungsstichtag
24.07.2025 nach auBerem Anschein gerundet mit

68.000,00 €

in Worten: achtundsechzigtausend Euro
festgestellt.
lch versichere, dass ich dieses Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen,
frei von jeder Bindung an eine Partei und ohne persoénliches Interesse am
Ergebnis, nach &rtlicher Besichtigung des Wertobjektes am 24.07.2025 erstellt
habe. Die Ermittlungen wurden abgeschlossen am 01.08.2025

Passau, 01.08.2025 Der Sachverstandige

Felix Knddlseder, B. Eng.

Vorstehendes Gutachten ist nur fir den Auftraggeber und nur fir den an-
gegebenen Zweck bestimmt. Nur der Auftraggeber und der Sachversténdige
kdnnen aus dem Sachverstdndigenauftrag und dem Gutachten gegenseitig
Rechte geltend machen. Dritten ist die Verwendung dieses Gutachtens
ausdricklich untersagt. Auf Schadenersatz haftet der Unterzeichner — gleich
aus welchem Rechtsgrund — nur bei Vorsatz und grober Fahrldssigkeit.
AuBerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen
Karten (z. B. StraBenkarte, Stadtplan, Lageplan, Luftbild u. &.) und Daten
urheberrechtlich geschUtzt sind. Sie durfen nicht aus dem Gutachten separiert
und/oder einer anderen Nutzung zugeflUhrt werden. Eine Weitergabe des
Gutachtens an Dritte (z. B. Makler) und/ oder eine Verdffentlichung im Internet
sind nicht zul&ssig.

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfaltigung oder
Verwertung durch Dritte ist nur mit meiner schriftichen Genehmigung méglich!
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6. Berechnung der Wohnflache

Anmerkung:
In der Teilungserkl@rung ist fUr die gegenstdndliche Einheit eine Wohnfl&dche

von 47,40 m2 angegeben. Die der Berechnung zugrunde gelegten
RaummaBe wurden aus den Aufteilungspl@dnen entnommen. Da es sich
hierbei um RohbaumaBe handelt, wurde nachfolgend fUr die Putzfldchen ein
Abzug von 3 % vorgenommen. Eine drtliche Uberprifung konnte wegen nicht
maoglicher Innenbesichtigung nicht durchgefUhrt werden.

Wohnung Nr. 6 (gemaB Aufteilungsplan)

Diele 2,84 m?
Abstellraum 2,66 m?
Bad/WC 4,75 m?
Wohnen 19,09 m?
KUche/Essen 8,02 m?
Schlafen 6,89 m?2
Zwischensumme 44,25 m?
abzgl. 3 % Putz - 1,33 m?
Wohnfldche innenliegend 42,92 m?
zzal. Loggia mit Nordostausrichtung (zu '4) 2,80 m?
Wohnflache gesamt 45,72 m?2

rd. 46,00 m?
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Anlage 2 Ortsplan
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Anlage 4 Luftbild
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Anlage 5 Kopien aus dem Aufteilungsplan
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Grundriss Erdgeschoss mit Wohnung Nr. 6 (ohne MaBstab)
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Grundriss Kellergeschoss mit Keller Nr. 6 (ohne MaBstab)
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Stellplatzplan mit Stellplatz Nr. 20
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Anlage é Digitale Bildaufnahmen vom 24.07.2025

Westansicht

SUdansicht

SUdostansicht
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Ostansicht

Nordostansicht mit Wohnung Nr. 6 im EG

Nordostansicht (Weitwinkelaufnahme) mit Wohnung Nr. 6 im EG
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Nordansicht

Wohnung Nr. 6 im Erdgeschoss

Loggia Wohnung Nr. 6
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Gemeinschaftstreppenhaus

Gemeinschaftsflur (EG)

Kellerabteile




	Sonstige Lasten und Rechte sind dem Unterzeichner nicht bekannt; es wurden auch diesbezüglich keine weiteren Nachforschungen angestellt.
	Baumängel, Schäden, Reparaturstau
	Das Mehrfamilienhaus befindet sich im Wesentlichen noch im Zustand des ursprünglichen Baujahrs 1980. Das Gebäude machte am Tag der Besichtigung einen durchschnittlichen Gesamteindruck. Unter Berücksichtigung des seit der Zinswende zu verzeichnenden N...
	Verwaltungskosten 429,00 €

